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Wann wird aus Möbeln Kunst?: 
USM Haller geht gegen Konkurrent Konektra vor

Handelt es sich bei dem USM 
 Haller Regalsystem um Kunst? Da-
rüber streitet der Schweizer Mö-
belhersteller USM mit seinem Kon-
kurrenten Konektra. Der BGH hat 
das Verfahren ausgesetzt. Nun soll 
der EuGH den urheberrechtlich ge-
schützten Werkbegriff erläutern.
Der Bundesgerichtshof hat dem 
 Gerichtshof der Europäischen Uni-
on Fragen vorgelegt, mit denen 
der in der Rechtsprechung des Ge-
richtshofs entwickelte Begriff des 
 urheberrechtlich geschützten Werks 
weiter geklärt werden soll (BGH, 

 Beschluss vom 21. Dezember 2023, 
Az. I ZR 96/22).

USM Haller geht gegen 
Konkurrenten Konektra vor

Die in der Schweiz ansässige USM 
U. Schärer Söhne AG vertreibt unter 
der Bezeichnung "USM Haller" seit 
Jahrzehnten ihr modulares Möbel-
system, bei dem hochglanzverchrom-
te Rundrohre mittels kugelförmiger 
Verbindungsknoten zu einem Gestell 
zusammengesetzt werden. In das Ge-
stell können verschiedenfarbige Ver-
schlussflächen aus Metall (sogenann-
te Tablare) eingesetzt werden. Die 
so geschaffenen Korpusse können 
beliebig kombiniert und über- oder 
nebeneinander angebaut werden.
Der Betreiber eines Online-Shops 
namens "Konektra" bietet über 
 seinen Online-Shop Ersatzteile und 
 Erweiterungsteile für das USM Hal-
ler Möbelsystem an, die in der Form 
und überwiegend auch in der Far-
be den Original-Komponenten von 
USM  entsprechen. Nachdem sich die 
Konektra zunächst – von USM nicht 
beanstandet – auf das reine Ersatz-
teilgeschäft beschränkt hatte, nahm 

Konektra in den Jahren 2017/2018 
eine Neugestaltung seines Online-
Shops vor, in dem sämtliche Kompo-
nenten aufgelistet wurden, die für 
den Zusammenbau vollständiger 
USM Haller Möbel erforderlich sind. 
Konektra bietet seinen Kunden einen 
Montageservice an, bei dem die ge-
lieferten Einzelteile beim Kunden zu 
einem vollständigen Möbelstück zu-
sammengefügt werden.
USM ist der Ansicht, bei dem USM 
Haller Möbelsystem handele es sich 
um ein urheberrechtlich geschütztes 
Werk der angewandten Kunst, jeden-
falls aber um ein lauterkeitsrechtlich 
gegen Nachahmung geschütztes 
Leistungsergebnis. USM sieht in der 
Neugestaltung des Online-Shops 
eine neue Ausrichtung des Ge-
schäftsmodells Konektras, die darauf 
abziele, nicht mehr nur Ersatzteile für 
das Möbelsystem von USM anzubie-
ten, sondern ein eigenes Möbelsys-
tem herzustellen, anzubieten und zu 
vertreiben, das mit dem USM Möbel-
system identisch sei.
USM sieht in dem Angebot Konektras 
ein Plagiat. Das USM Regalsystem sei 
als Werk urheberrechtlich geschützt. 
USM hatte Konektra entsprechend 
auf Unterlassung, Auskunftserteilung 
und Rechnungslegung, den Ersatz 
von Abmahnkosten und die Feststel-
lung ihrer Schadensersatzpflicht in 
Anspruch genommen. USM stützt die 
Klageanträge in erster Linie auf Urhe-
berrecht, hilfsweise auf wettbewerbs-
rechtlichen Leistungsschutz.

OLG Düsseldorf verneint 
urheberrechtlichen Schutz

Das Landgericht Düsseldorf hatte der 
Klage 2020 zunächst ...     >>> S. 2  
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>>> ... aus Urheberrecht überwiegend stattgege-
ben (LG Düsseldorf, Urteil vom 14. Juli 2020, Az. 14c 
O 57/19). Das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte in 
der Berufung dagegen urheberrechtliche Ansprüche 
abgelehnt und lediglich Ansprüche aus Wettbewerbs-
recht zuerkannt (OLG Düsseldorf, Urteil vom 2. Juni 
2022, Az. 20 U 259/20).
Zur Begründung hatte das OLG ausgeführt, dass es 
sich bei dem USM Haller Möbelsystem nicht um ein 
urheberrechtlich geschütztes Werk der angewand-
ten Kunst im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 UrhG 
handele. Es erfülle nicht die vom EuGH in seiner jün-
geren Rechtsprechung gestellten Anforderungen an 
ein Werk, weil seine Gestaltungsmerkmale – auch nach 
dem von ihnen vermittelten Gesamteindruck – nicht 
Ausdruck freier kreativer Entscheidungen seien.
Die von USM erhobenen Ansprüche seien aber unter 
dem Gesichtspunkt des wettbewerbsrechtlichen Leis-
tungsschutzes begründet. Das USM Haller Möbelsys-
tem habe wettbewerbliche Eigenart, weil seine Gestal-
tungsmerkmale nach ihrem Gesamteindruck auf USM 
als Herstellerin hinwiesen. Das Angebot Konektras sei 
gemäß § 4 Nr. 3 Buchst. a UWG unlauter, weil es die Ab-
nehmer in vermeidbarer Weise über die betriebliche 
Herkunft der angebotenen Produkte täusche. 
Gegen diese Entscheidung hatten sodann beide Par-
teien Revision eingelegt. USM verfolgt seine vom OLG 
abgewiesenen urheberrechtlichen Ansprüche weiter. 
Konektra will die vollständige Abweisung der Klage er-
reichen.

Haben Möbel urheberrechtlichen Schutz? 
Der BGH hat das Verfahren nun ausgesetzt und dem 
EuGH drei Fragen zu bestimmten Aspekten des Ur-
heberrechts und der verwandten Schutzrechte in der 
Informationsgesellschaft enthaltenen Begriffs des 
Werks vorgelegt. Die richtige Auslegung ist mit Blick 
auf das beim Gerichtshof der Europäischen Union zum 
Aktenzeichen C-580/23 anhängige Vorabentschei-
dungsersuchen des schwedischen Berufungsgerichts 
für Patente und Märkte (...), das gleichfalls Fragen zum 
Werkbegriff aufwirft, nicht derart offenkundig, dass 
keinerlei Raum für einen vernünftigen Zweifel bleibt.
Zunächst soll durch den EuGH geklärt werden, ob das 
OLG Düsseldorf mit Blick auf den für Werke der an-
gewandten Kunst ebenfalls in Betracht kommenden 
Schutz als Geschmacksmuster oder Design zutreffend 
von einem Ausnahmecharakter des Urheberrechts-
schutzes mit der Folge ausgegangen sei, dass bei der 
Prüfung der urheberrechtlichen Originalität dieser 
Werke höhere Anforderungen an die freie kreative 
Entscheidung des Schöpfers zu stellen seien als bei 
anderen Werkarten. (...)
Zudem sei laut BGH bislang nicht eindeutig geklärt, 
ob bei der Beurteilung der Originalität nach dem 
maßgeblichen Zeitpunkt der Entstehung der Gestal-
tung eingetretene Umstände herangezogen werden 
können, wie etwa die Präsentation der Gestaltung in 
Kunstausstellungen oder Museen oder ihre Anerken-
nung in Fachkreisen. (...)
• www.wbs.legal
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Unter Hinweis auf § 80 UrhG, § 9 UWG (Österreich) sowie  
§ 5 Abs. 3 MarkenG (Deutschland) nehmen wir Titelschutz 
in Anspruch für:

SCHWERELOS

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, für alle Medi-
en, insbesondere, ohne hierauf beschränkt zu sein, für Film, 
Fernsehen, Video, Video on Demand, Hörfunk und Druck-
erzeugnisse und digitale Speicher- und Wiedergabemedi-
en, einschließlich Onlinedienste, Internet und Multimedia-
Anwendungen (z.B. CD-ROM).
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Das BPatG hat ein grundlegendes mRNA-Impf-
stoffpatent von CureVac für nichtig erklärt. Im Pa-
tentstreit mit dem konkurrierenden Unternehmen 
 BioNTech hat CureVac damit einen herben Rückschlag 
 erlitten.
Das Bundespatentgericht hat das vom Tübinger Un-
ternehmen CureVac AG gehaltene Grundlagenpatent  
"EP 1 857 122", welches entscheidend für die mRNA-Impf-
stofftechnologie ist, in Deutschland für nichtig erklärt, da 
es nach Auffassung des Gerichts nicht auf einer erfinde-
rischen Tätigkeit beruhe und der patentrechtliche Schutz 
somit nicht gerechtfertigt sei (BPatG, Urteil vom 19. De-
zember 2023, Az. 3 Ni 23/22 (EP)).

mRNA-Patent von CureVac für nichtig erklärt
Die Nichtigkeitsklage BioNTechs geht auf eine 
 Verletzungsklage von wiederum CureVac zurück, die 
sich gegen das von BioNTech hergestellte COVID-
19-mRNA Vakzin Comirnaty richtet. In dieser hatte Cure-
Vac das  konkurrierende Unternehmen BioNTech vor 
dem  Landgericht Düsseldorf u. a. aus dem Patent we-
gen  Patentverletzung auf Auskunft, Rechnungslegung 
und Schadenersatz verklagt (Az. 4c O 38/22). CureVac 

CureVac-Patent ungültig: 
Bundespatentgericht entscheidet zugunsten von BioNTech

 argumentierte, BioNTech habe bei seinem Impfstoff 
 Comirnaty von der Pionierarbeit der Tübinger profi-
tiert. CureVac hatte das Patent 2007 beantragt und 2010  
vom Europäischen Patentamt für 20 Staaten erteilt be-
kommen.
Das im Jahr 2010 erteilte europäische Patent EP 1 857 122 
(Streitpatent) macht es sich zur Aufgabe, ein neues Sys-
tem zur genetischen Vakzinierung bereitzustellen, das die 
mit den Eigenschaften von DNA-Vakzinen verbundenen 
Nachteile überwindet und die Wirksamkeit von auf RNA-
Spezies basierende Therapeutika (insbesondere Impfstof-
fe) erhöht.
BioNTech hatte sodann vor dem BPatG gegen CureVac 
eine Nichtigkeitsklage nach § 81 des Bundespatentgeset-
zes erhoben. BioNTech war der Auffassung, dass das Pa-
tent nicht hätte erteilt werden dürfen, da der dem Patent 
zugrundeliegende Gegenstand nicht neu sei, zumindest 
aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe und 
das Patent die (vermeintliche) Erfindung auch nicht aus-
führbar offenbare. CureVac trat der Klage in vollem Um-
fang entgegen.

Auch Moderna klagt
Bei dem angegriffenen Schutzrecht handelt es sich um 
ein europäisches Patent, das vom Europäischen Patent-
amt erteilt wurde. Das BPatG kann ein europäisches Pa-
tent nur mit Wirkung für die Bundesrepublik für nichtig 
erklären.
Das BPatG hat nun mit Urteil und mit Wirkung für das Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland das Patent 
für nichtig erklärt. Das LG Düsseldorf hatte extra auf die-
ses Urteil gewartet und eine Entscheidung bis zum 28.12. 
2023 vertagt.
Gegen das Urteil kann Berufung zum Bundesgerichthof 
eingelegt werden. Die Frist zur Einlegung der Berufung 
beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form 
abgefassten Urteils an die betreffende Partei, spätes-
tens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der 
 Verkündung.
• www.wbs.legal
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